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Der Bürgermeister, 47504 Neukirchen-Vluyn, Erscheinungsweise nach Bedarf 
 Erhältlich im Rathaus, sowie bei der Stadtbücherei Neukirchen und Vluyn,  

der Volksbank Niederrhein eG Alpen in Neuk.-Vluyn, der Sparkasse am Niederrhein in Neuk.-Vluyn, 
Einzelbezug gegen Kostenbeteiligung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn, Ratsbüro, 47504 Neukirchen-Vluyn 
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Gemäß §§ 16 Absatz 1, Satz 1, 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen, Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000, 
BGBl. I S. 1045, in Verbindung mit § 3 Zuständigkeitsverordnung zum Infektionsschutzge-
setz – ZVO IfsG – sowie mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602) jeweils in der z. Zt. 
gültigen Fassung erlässt die Stadt Neukirchen-Vluyn folgende  
 
 

Allgemeinverfügung 
 
 
Folgende Allgemeinverfügungen der Stadt Neukirchen-Vluyn werden außer Kraft gesetzt: 
 
 

 Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 vom 17.03.2020, und 
 

 Allgemeinverfügung der Stadt Neukirchen-Vluyn zur Sicherstellung der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung im Rahmen der Bekämpfung von übertragbaren Krank-
heiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20.03.2020. 
 

 
Sachverhaltsdarstellung/Begründung:  
 
Aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) vom 22.03.2020, veröffentlicht im Gesetz- und 
Verordnungsblatt (GV. NRW.) Ausgabe 2020 Nr. 6a vom 22.3.2020 Seite 177a bis 184a, 
werden die vorgenannten Allgemeinverfügungen außer Kraft gesetzt.  
 
Für diese Anordnung bin ich nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz – ZVO-IfSG zuständig. 
  
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. 
Eine etwaige Klage hat daher keine aufschiebende Wirkung.   
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39 Klage erhoben werden.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gem. § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
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und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer Rechtsverkehr 
Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803).  
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 25.03.2020 
 
 
 
Harald Lenßen 
Bürgermeister 
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